
 

 

 

 

 

Klubobfrau GRin Andrea Dengg  Klubobfrau GR in Dr.in Birgit Winkel  

 

Innsbruck, 11. Dezember 2025  

 

Antrag 

Beginn von Ausschuss-Sitzungen zu Randzeiten 

 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Gemäß der Geschäftsordnung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Innsbruck und seiner 
Ausschüsse haben die Gemeinderät:innen an den Sitzungen der festgelegten Ausschüsse, denen 
sie angehören, teilzunehmen. Damit sie diese Aufgabe auch bestmöglich erfüllen können, 
ersuchen wir Herrn Bürgermeister, auf die jeweils gewählten Ausschuss-Vorsitzenden 
dahingehend einzuwirken, dass ab 2026 Ausschuss-Sitzungen grundsätzlich an den Randzeiten 
wie z.B. in der Früh oder möglichst ab 16.00 Uhr stattfinden. 

 

Begründung: 

Seit Beginn der Funktionsperiode 2024-2030 ist es häufig vorgekommen, dass 
Ausschuss-Sitzungen zu den unterschiedlichsten Tageszeiten beginnen wie z.B. am 
23.9.25 der Personalausschuss um 14.30 Uhr, am 24.9.25 der Ausschuss für Umwelt, 
Energie und Mobilität um 10.30 Uhr, am 29.9.25 der Ausschuss für Finanzen, 
Subventionen und Beteiligungen um 14.00 Uhr und am 3.11.25 um 09.00 Uhr, sowie 
auch der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnbau und Projekte um 15.00 Uhr. Bei 
einigen Ausschüssen wie z.B. dem Ausschuss für Bildung, Gesellschaft und Diversität, 
dem Rechts-, Ordnungs- und Unvereinbarkeitsausschuss oder dem Kulturausschuss ist 
es bereits üblich, dass diese ab 16.00 Uhr stattfinden. 

Gerade berufstätige Gemeinderät:innen sowie auch jene, die Betreuungspflichten 
haben, werden durch diese untertägigen und stark wechselnden Sitzungszeiten vor 
zusätzliche Herausforderungen gestellt, die sich durch eine grundsätzliche Festlegung 
auf den Beginn von Ausschuss-Sitzungen gleich in der Früh oder am Nachmittag ab 
16.00 Uhr leicht vermeiden ließen. Somit könnte man aktiv einen Beitrag zur besseren 
Vereinbarkeit von selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, aber auch von 
Care-Arbeit und politischer Funktion leisten. 

 

Bedeckungsvorschlag: 

Nicht notwendig, da es sich lediglich um zeitliche Rahmenvorgaben für die Sitzungen 
von gemeinderätlichen Ausschüssen handelt. 


